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Liebe Kameradinnen und  Kameraden, 

 

 

nachdem es in letzter Zeit viele Nachfragen zu den Kursen „Medizinische 

Erstversorgung mit Selbsthilfeinhalten“ gab, können wir diese nun 

beantworten. 

 

Hintergrund 

Bei den Kursen „Medizinische Erstversorgung mit Selbsthilfeinhalten“ handelt 

es sich um Kurse, die seit 2005 durchgeführt wurden und vom Bundesamt für 

Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) als Bundesoberbehörde im 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern (BMI) finanziert werden. 

Ziel der Kurse ist es, in Deutschland flächendeckend zu erreichen, dass Kinder 

und Jugendliche von 10 bis 16 Jahren besser auf medizinische Notfälle sowie 

auf Notfälle im Bereich Stromausfälle, Hochwasser oder Unwetter vorbereitet 

sind. Weiterhin sollen sie zu Vorsorgethemen wie Lebensmittelbevorratung und 

Dokumentensicherung sensibilisiert werden. 

Um die Kurse anbieten zu können, wurde ein Vertrag zwischen der 

Bietergemeinschaft DLRG, DRK, MHD, JUH und ASB und dem BBK 

geschlossen.  

 

Aktueller Sachstand 

Der Vertrag läuft in der aktuellen Form, nach einer bereits erfolgten 

Verlängerung, zum 30.06.2015 aus. Seitens des BMI und des BBK wurde nun 

mitgeteilt, dass zu diesem Vertrag keine weitere Verlängerung möglich ist.  

Bis zu einem erneuten Vertragsschluss können folglich nach dem 30.06.2015 

keine weiteren Kurse finanziert werden.  
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Rundschreiben Nr. 2015-053 



 

 

Die Kurse des aktuellen Vertragszeitraumes bis 30.06.2015 können zu den bekannten Konditionen 

wie bisher abgerechnet werden. Um eine Abrechnung der Kurse zu ermöglichen, müssen die Listen 

bis zum 30.07.2015 in der Bundesgeschäftsstelle eingegangen sein. Nach dem 30.07.2015 

eingegangene Listen können nicht berücksichtigt werden.  

 

Ob die DLRG im Rahmen eines neu abzuschließenden Vertrages weiterhin diese Kurse anbieten 

kann, wird entsprechend geprüft. 

Über das Ergebnis werden wir Euch zu gegebener Zeit informieren. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

Dr. Norbert Matthes 

Bundesarzt 

hat
Dr. Norbert Matthes


